
MERKBLATT - BETRIEBSRENTENZAHLUNG

Sollten Sie, ggf. auch später, eine Betriebsrente gezahltbekommen, beachten
SiebittedienachfolgendenHinweisezudiesem Thema.
Betriebsrenten bleiben oftjahrelanggleich hoch. Werals Ausgleich fürdie Infla-
tioneine höhere Betriebsrente habenmöchte, mussvonselbstaktivwerden. Die
AnpassungderBetriebsrente isteine Holschuld und muss vom Rentenbezieher
individuellbeantragtwerden. Nurwenige Unternehmen zahlen ihren Rentnern
unaufgefordertvonselbstmehr.
Arbeitgebermüssenalledrei JahreeineAnpassungderlaufendenBetriebsrenten
prüfen, stehtim Paragraph16 des„GesetzeszurVerbesserungderbetrieblichen
Alters-Versorgung“. DerParagraph lässtaberSchlupflöcher, weilerschwammig
formuliertist. „Prüfen" heißtnicht, dassdie Firmendie Betriebsrentenwirklicher-
höhen müssen. Die Firmen müssen übereine Anpassung„nach billigem Ermes-
sen" entscheiden. Zu berücksichtigen sind die Belange derVersorgungsempfän-
ger, aberauch die wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers. Die schlechte wirt-
schaftliche Lage wirdüberausoftalsBegründungangeführt, um die Rentennicht
erhöhenzumüssen.
Oftbleiben die Überweisungen längerals nur3 Jahre gleich hoch. Die Betriebs-
RentnerhörennichtsvonihrerFirma, weildie Betriebe nichtunaufgefordertdarü-
berinformierenmüssen, wennsiestillschweigendentscheiden, dassdieBetriebs-
rentenunverändertbleiben.
Werdasnichthinnehmenmöchte, solltesinngemäß Folgendesanseinenehema-
ligenBetriebschreiben.
Anschrift, Absender, Datum, Betriebsrentennummer bzw. Aktenzeichen
Sehr geehrte Damen und Herren, ich beziehe seit 00.00.0000 eine Betriebsrente
von Ihnen. Sie ist seit 00.00.0000 nicht erhöht worden. Hiermit beantrage ich eine
Erhöhung meiner Betriebsrente zu prüfen.
Mit freundlichen Grüßen

Kommtkeine Antwortkann sinngemäß das Folgende an seinen ehemaligen Be-
triebgeschriebenwerden:
Anschrift, Absender, Datum, Betriebsrentennummer bzw. Aktenzeichen
Sehr geehrte Damen und Herren, mit Schreiben vom 00.00.0000 habe ich bean-
tragt, dass Sie eine Erhöhung meiner Betriebsrente prüfen. Ich habe bisher keine
Antwort von Ihnen erhalten. Ich fordere Sie hiermit auf, mir Ihre Entscheidung mit-
zuteilen.
Mit freundlichen Grüßen

Wird die Erhöhung mitHinweis aufdie schlechte wirtschaftliche Lage des Be-
triebs abgelehntoderdamit, dass es kein operatives Geschäftmehrgebe, kön-
nen Sie dieserAblehnung innerhalb von drei Monaten widersprechen. Es kann
dannsinngemäß dasFolgendeandenehemaligenBetriebgeschriebenwerden:
Anschrift, Absender, Datum, Betriebsrentennummer bzw. Aktenzeichen
Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben mir mit Schreiben vom 00.00.0000
mitgeteilt, dass Sie eine Erhöhung meiner Betriebsrente ablehnen. Ich lege hier-
mit Widerspruch gegen Ihre Entscheidung ein. Ich bitte um Antwort innerhalb ei-



nes Monats. Nach Ablauf eines Monats werde ich Klage beim Arbeitsgericht erhe-
ben.
Mit freundlichen Grüßen

Reagiertdie Firma nichtoderbleibtbei derablehnenden Haltungmuss derBe-
triebsrentnervordem ArbeitsgerichtKlage erheben. VorGerichtsind die Firmen
gezwungen, ausführlich zu begründen und mit Zahlen zu belegen, warum es
nichtmöglichist, dieBetriebsrentezuerhöhen.
Eskannsinngemäß dasFolgende andaszuständige Arbeitsgerichtgeschrieben
werden:
Anschrift des Arbeitsgerichtes, Absender, Datum, Betriebsrentennummer bzw.
Aktenzeichen, Adresse der ehemaligen Firma
Hiermit erhebe ich Klage gegen die nichterfolgte Erhöhung meiner Betriebsrente.
Die näheren Einzelheiten entnehmen Sie bitte den beigefügten Kopien des bishe-
rigen Schriftverkehrs.
Wie aus dem Textentnommen werden kann müssen die Kopien des bisherigen
Schriftverkehrs vollständig beigefügtwerden. Das Schreiben an das Arbeitsge-
richtmitallenAnlagenmussindoppelterAusfertigungansArbeitsgerichtgesandt
werden. EskannaucheinRechtsanwaltbeauftragtwerden.
Die Adressen derArbeitsgerichte finden Sie im Telefonbuch, falls nichtwird si-
cherlich auch ein Anrufbeim Amtsgerichtdes nächstgrößeren Ortes oderderje-
weiligen Stadt- oderGemeindeverwaltunghilfreich sein (obwohldas nichtderen
Aufgabe ist).
Rentner, die ohne Begründunglange eine unveränderte Betriebsrente bekamen,
könnenvorGerichtmanchmalauchgrößereNachzahlungendurchsetzen.
Zu einerBetriebsrente, die von einerPensionskasse, einerDirektversicherung
odereinem Pensionsfonds ausgezahltwird, muss derArbeitgebermeistnichts
mehrzuschießen. Üblicherweise werden hieralle Überschüsse verwendet, um
die Rente späterregelmäßig zu erhöhen. Normalerweise gleichtdas den Kauf-
kraftverlustaus.
Isteine Steigerung(„Dynamisierung") von vornherein im Vertrag, in derSatzung
o.ä. ausgeschlossen, erhältderehemaligeArbeitnehmerimmerdiegleicheRente
undkannnichtsdagegentun.
Werseine Rente nach Insolvenz seinesfrüherenArbeitgebersvom Pensions-Si-
cherungs-Verein (PSVaG) in Köln bezieht, hatbishernurausnahmsweise ein
RechtaufAnpassung. Diese Ausnahmen sind Betriebsrentner, denen eine feste
Erhöhungvertraglichzugesichertwordenist.
Gute Informationen gibtderBundesverband derBetriebsrentner(BVB, Postfach
18 66, 65008 Wiesbaden, Telefon: 0611 - 301367, Telefax: 0611 - 9103154),
Internet: www.bvb-betriebsrenten.de. Konkrete Hilfe im jeweiligenFallbekommen
dortabernurMitglieder.
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